
Zur Entwicklungsgeschichte der bayerischen Verwaltungsorganisation und Gerichte, Teil II
Im Teil 1 war von der Bildung der Rentämtern alter Ordnung — auch Regierungen genannt — die
Rede. (Nicht zu verwechseln mit den Rentämtern nach 1802) Sie bildeten vom 16. bis zum 18.
Jahrhundert die Mittelbehörden. An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert gab es in Bayern 4
Rentämter, bzw. Regierungen mit insgesamt 98 Gerichten und Ämtern und zwar:
1. Rentamt Burghausen mit 15 Gerichten und Ämtern
2. Rentamt Landshut mit 21 Gerichten und Ämtern
3. Rentamt München bzw. Rentamt Oberland mit 38 Gerichten u. Ämtern, dazu kamen 2

Herrschaftsgerichte und 1 Grafschaftsgericht
4. Rentamt Straubing mit 24 Gerichten und Ämtern
Einen Überblick über die Territorien Kurbaierns und seine verwaltungsmäßige Einteilung gibt uns der
„Churbairische Atlas“ von Anton Wilhelm Ertl:
Oberbayern mit den Rentämtern München — 37 Gerichte — u. Burghausen -14 Gerichte u. 2
Herrschaftsgerichte. Beide wurden zeitweilig umstrukturiert und 1802 aufgelöst.
Selbständig waren: Stift Freising mit Grafschaft lsmaning, Werdenfels und Herrschaft Burgrain,
Grafschaft Haag und Hohenwaldeck (=Maxlrain) 
Unterbayern mit den Rentämtern Straubing — 24 Gerichte, 1802 aufgelöst und Rentamt Landshut —
21 Gerichte — Auflösung 1779 und 1784 wiedererrichtet.
Selbständig waren: Hochstift Regensburg, St. Emmeram in Regensburg, Stift Ober- und
Niedermünster, Grafschaft Ortenburg, Reichsstadt Regensburg, die Herrschaften Riedenburg und
Obernberg (Passau), Herrschaft Neuburg am Inn und die Salzburgische Stadt Mühldorf
Obere Pfalz (zur Unterscheidung zur „unteren“, d.h. geographisch tiefer gelegenen rheinischen Pfalz)
mit 22 Gerichten und zahlreichen selbständigen kleineren Territorien.
Als selbständige Territorien galten: Stift Passau, Erzstift Salzburg und das Stift Berchtesgaden.
Die bedeutsamste Umgestaltung der Organisation der Behörden geschah unter der Regie von
Maximilian Josef Graf von Montgelas (geb. 1759, gest. 1838), während der Regierung von Max IV.
Josef, dem späteren König Max I. Josef.
Sie begann bereits mit dem Regierungsantritt 1799. Es wurden 4 Fachministerien gebildet: 1) des
Äußeren, 2) des Inneren, 3) der Justiz u. 4) der Finanzen. Ab 1808 kam noch als 5) das
Kriegsministerium dazu. Montgelas führte allein 3 Ministerien an. Er wurde als „allmächtiger“ Minister
die wichtigste und beherrschende Figur Bayerns. Er galt nicht nur in Bayern, sondern in ganz
Deutschland als die erfolgreichste Persönlichkeit in verwaltungstechnischer Hinsicht.
In der Verwaltungsorganisation wurden 2 Regierungen aufgelöst: 
a) Burghausen und b) Landshut, dagegen wurden München und Straubing zu Hofgerichten erhoben.
Bis 1803 bestand Bayern aus 3 Provinzen, 6 Regierungsbezirken mit insgesamt 120 Landgerichten.
Infolge der Territorialzugewinne kamen noch 2 Provinzen dazu:
a) Franken u. b) Schwaben. Bis 1807 waren es insges. 200 Landgerichte.
Eine bedeutsame Neuordnung geschah 1808: Nach französischen Vorbildern wurden die 15 Kreise
nach Flüssen benannt:

1) Altmühlkreis mit Eichstätt - 15 Landgerichte
2) Eisackkreis mit Brixen -   7 Landgerichte
3) Etschkreis mit Trient - 14 Landgerichte
4) Illerkreis. mit Kempten - 21 Landgerichte
5) Innkreis mit Innsbruck -   8 Landgerichte
6) Isarkreis mit München - 14 Landgerichte
7) Lechkreis mit Augsburg - 13 Landgerichte
8) Mainkreis mit Bamberg - 18 Landgerichte
9) Naabkreis mit Amberg - 12 Landgerichte

10) Oberdonaukr. mit Ulm - 12 Landgerichte
11) Unterdonaukr. mit Passau - 10 Landgerichte
12) Pegnitzkr. mit Nürnberg -   9 Landgerichte
13) Regenkreis mit Straubing - 13 Landgerichte
14) Rezatkreis mit Ansbach - 13 Landgerichte
15) Salzachkreis mit Burghausen - 10 Landgerichte

Im Jahre 1810 fand eine neue Kreiseinteilung statt: man bildete aus den 15 Kreisen des Jahres 1808
nunmehr 9 Kreise, im Jahre 1817 reduzierte man auf 8 Kreise mit 213 Landgerichten. Den
Landgerichten wurden nunmehr R e n t ä m t e r unterstellt.
Ab 1.1.1838 erhielten die mit Flussnamen bezeichneten 8 Kreise auf Anordnung von König Ludwig I.
neue Bezeichnungen:
Aus dem Isarkreis von 1818 wurde der Kreis Oberbayern
Aus dem Unterdonaukr. wurde der Kreis Niederbayern
Aus dem Regenkr. wurde der Kreis Oberpfalz



Aus dem Oberdonaukr. wurde der Kreis Schwaben
Aus dem Rezatkreis wurde der Kreis Mittelfranken
Aus dem Obermainkr. wurde der Kreis Oberfranken
Aus dem Untermainkr. wurde der Kreis Unterfranken
Aus dem Rheinkreis wurde der Kreis Pfalz
Im Rahmen der verschiedenen Verwaltungsreformen entstanden gleichzeitig aus den ca. 40 000
verschiedenen Körperschaften und Herrschaftsbezirken ca. 7000 Gemeinden.
Ab 1838 gab es des öfteren Änderungen in der Einteilung der Landgerichte. Im Februar 1862 wurden
142 Bezirksämter aus den 250 Landgerichten gebildet.
Mit Wirkung ab dem Jahr 1939 wurden die Bezirke in Landkreise umbenannt.
Bayern hatte nunmehr 7 Regierungsbezirke mit 143 Landkreisen und 48 kreisfreien Städten:
1) Reg.Bez. Oberbayern mit 26 Landkreisen
2) Reg.Bez. Niederbayern mit 22 Landkreisen
3) Reg.Bez. Oberpfalz mit 19 Landkreisen
4) Reg.Bez. Oberfranken mit 17 Landkreisen
5) Reg.Bez. Mittelfranken mit 17 Landkreisen
6) Reg.Bez. Unterfranken mit 22 Landkreisen
7) Reg.Bez. Schwaben mit 20 Landkreisen
Diese Einteilung bestand bis zur großen Gebiets- und Landkreisreform von 1972.
Maximilian Köchl
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